
Was ist Kindertagespflege? 
 
 
 
 
Kindertagespflege ist eine familienähnliche 
und flexible Betreuungsform, insbesondere 
für Kinder unter 3 Jahren. Sie kann auch er-
gänzend zu Betreuungszeiten von Kinderta-
geseinrichtungen und Schulen in Anspruch 
genommen werden. 
 
Die Kindertagespflege hilft Eltern, Berufstätig-
keit, Ausbildung, Studium o.ä., mit der Erzie-
hung ihrer Kinder besser zu vereinbaren.  
 
Eine Tagespflegeperson hat die Aufgabe, Kin-
der entsprechend ihres Entwicklungsstandes 
sowie ihrer Interessen und Bedürfnisse alters-
gerecht zu fördern. 
 
Der familiäre Betreuungsrahmen ist über-
schaubar und bietet Kindern gute Entwick-
lungsbedingungen.  
 
Eine Tagespflegeperson kann für einen Teil 
des Tages oder ganztags bis zu 5 Kinder zeit-
gleich im eigenen Haushalt, im Einzelfall auch 
im Haushalt der Eltern oder in anderen kind-
gerechten Räumen betreuen. 
Schließen sich 2, maximal 3 Tagespflegeper-
sonen zusammen, dürfen höchstens 9 Kinder 
insgesamt betreut werden.  
 

Wer kann Tagespflegeperson 
werden? 

 
 
 
Wenn Sie  
 
 

- Kinder in ihrer Persönlichkeit achten 
und ihre Bedürfnisse erkennen, 

- Erfahrungen und Kenntnisse im Um-
gang mit Kindern besitzen, 

- genug Platz für Kinder zum Spielen, 
Schlafen und für Hausaufgaben ha-
ben, 

- an einer partnerschaftlichen und am 
Wohl des Kindes orientierten Zusam-
menarbeit mit den Eltern und dem 
Fachbereich Kinder und Jugend inte-
ressiert sind, 

- sich gerne mit pädagogischen Fragen 
auseinander setzen, bereit sind, an ei-
ner Qualifizierung teilzunehmen und 
sich für diese Betreuungsform fortlau-
fend zu schulen, 

 
 
dann kann die Ausübung der Kindertages-
pflege für Sie eine sinnvolle und interessante 
Tätigkeit sein, die mit viel Freude verbunden 
ist. 
 
 
 
 

Erlaubnis zur Kindertagespflege 
 
Wer Kinder 
 

- mehr als 15 Stunden wöchentlich, 
- gegen Entgelt und 
- länger als 3 Monate 

 
betreuen möchte, benötigt eine Pflege-
erlaubnis gem. § 43 Sozialgesetzbuch 
VIII. 
 
Diese Erlaubnis wird beim Fachbereich Kinder 
und Jugend der Stadt Leverkusen beantragt 
und erteilt, wenn Sie 
 

- mindestens 21 Jahre alt, 
- gesund und nicht vorbestraft sind, 
- persönliche Kompetenz besitzen, 
- fließend deutsch sprechen, 
- mindestens über einen Hauptschulab-

schluss der Klasse 10 A verfügen, 
- zeitnah an einem Qualifizierungskurs 

(160 Std.) teilnehmen oder eine päda-
gogische Fachausbildung besitzen, 

- an einem Erste Hilfe Kurs am Kind und 
einer Hygienebelehrung des med. 
Dienstes teilgenommen haben, 

- über kindgerechte Räume verfügen, 
- und die Bereitschaft haben, mit den El-

tern des Tagespflegekindes und dem 
Fachbereich Kinder und Jugend part-
nerschaftlich zusammen zu arbeiten. 

 



 

Was kostet Kindertagespflege? 
 
Die Stadt Leverkusen beteiligt sich an der 
Finanzierung qualifizierter Kindertagespflege, 
wenn: 
 

- der Hauptwohnsitz der Eltern in Lever-
kusen ist  

- der Betreuungsbedarf durch Arbeit, 
Ausbildung oder Studium bedingt ist 
und nachgewiesen wird 

- die Eignung der Tagespflegeperson 
durch den Fachbereich Kinder und Ju-
gend festgestellt ist (Besitz der Pflege-
erlaubnis) 

 
Die Stadt Leverkusen fördert je Betreuungs-
stunde und Kind 4,00 € plus Sachaufwand, 
zuzüglich Beiträge zu einer nachgewiesenen 
Unfallversicherung, hälftigen Krankenversi-
cherung und anteiligen Alterssicherung (nähe-
res hierzu unter www.leverkusen.de  
Suchbegriff „Kindertagespflege“).  
 
 

Elternbeitrag 
 
Eltern müssen entsprechend ihres Einkom-
mens sowie dem zeitlichen Umfang der 
Betreuung einen Kostenbeitrag leisten. 
 
Werden mehrere Kinder einer Familie in Kin-
dertageseinrichtungen oder Kindertagespflege 
betreut, wird nur ein Elternbeitrag, der jeweils 
höhere, erhoben. 

Sie suchen eine Tagespflegestel-
le für Ihr Kind oder möchten Kin-

der betreuen? 
 
 
Für weitere Informationen wenden Sie 
sich bitte an: 
 
Ursula Maier  
02 14/4 06-51 45 
ursula.maier@stadt.leverkusen.de 
Schlebusch, Mathildenhof, Steinbüchel 
 
Claudia Michels-Fischer  
02 14/4 06-51 52 
claudia.michels-fischer@stadt.leverkusen.de 
Alkenrath, Manfort, Wiesdorf-Ost 
 
Ulla Nonn 
0214/4 06-51 62 
ulla.nonn@stadt.leverkusen.de 
alle übrigen Stadtteile 
 
Adresse: 
 

Stadt Leverkusen 
Fachbereich Kinder und Jugend 

Düsseldorfer Str. 54 
51379 Leverkusen (Opladen) 
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